
NIEDERSCHRIFT
über die 8. Sitzung des Umwelt- und Abfallwirtschaftsausschusses am Donnerstag, 
dem 04.05.2023, im Sitzungssaal 3 - Großer Sitzungssaal.

ANWESEND WAREN:

Vorsitzende/r

Herr Ralf Leßmeister

Schriftfüher/in
Frau Melanie Bardian

Verwaltung

Herr Michael Mersinger
Frau Anna-Maria Yvonne Herfurt

Mitglied

Herr Goswin Förster
Herrn Dr. Norbert Herhammer
Herr Christian Meinlschmidt
Frau Jutta Neißer
Herr Walter Rung Vertretung für Herrn Jonas Layes
Frau Karin Decker
Frau Dr. Petra Heid
Herr Harald Hübner
Herr Karl-Friedrich Knecht

Unentschuldigt fehlte:

Mitglied

Herr Jonas Layes
Herr Matthias Mahl
Herr Marco Sergi
Herr Bernd Schellhaas
Herr Ero Franz Zinßmeister
Frau Sabine Schäfer

Beginn: 14:30 Uhr Ende: 15:45 Uhr



Niederschrift der 8. Sitzung des Umwelt- und Abfallwirtschaftsausschusses vom 04.05.2023

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

1 Vorsorglich: Verpflichtung von Ausschussmitgliedern

2 Gemeinsame Nutzung kommunaler Wertstoffhöfe in Stadt 3371/2023 
und Landkreis Kaiserslautern im Rahmen interkommunaler 
Zusammenarbeit

Nichtöffentlicher Teil

1 Vergabe abfallwirtschaftlicher Dienstleistungen ab 2024 3370/2023
a) Ausschreibungsergebnis
b) Zuschlagserteilung

Der Vorsitzende Herr Landrat Leßmeister begrüßt die Anwesenden, stellt die ordnungsge
mäße Einladung sowie die Beschlussfähigkeit des Ausschusses fest und eröffnet die Sit
zung.

Zur Schriftführung bestellt er Frau Melanie Bardian.
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Öffentlicher Teil

TOP 1 Vorsorglich: Verpflichtung von Ausschussmitgliedern

Herr Landrat Leßmeister stellt fest, dass keine zu verpflichtenden Ausschussmitglieder des 
Umwelt- und Abfallwirtschaftsausschusses anwesend sind.

TOP 2 Gemeinsame Nutzung kommunaler Wertstoffhöfe in Stadt und Landkreis 
Kaiserslautern im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit 
Vorlage: 3371/2023

Der Landrat erläutert zu den beiden Standorten WSH Kindsbach und WSH Erfenbach eine 
kurze Historie.

Danach stellt der Leiter des Fachbereichs 5.4 Herr Mersinger anhand einer Präsentation einige 
Daten der jeweiligen Standorte vor. Darüber hinaus erläutert er die Eckpunkte eines mit der 
Stadtbildpflege Kaiserslautern vorabgestimmten Testbetriebs. Ebenso werden die sich aus 
dem Testbetrieb ergebenden Chancen und Risiken dargestellt.

• Öffnungszeiten je Standort
• Annahmespektrum je Standort
• Ausgeschlossene Abfall-Fraktionen je Standort

Vorschlag für eine Testphase

• Die Stadtbildpflege Kaiserslautern (SK) stellt im Rahmen einer Testphase den 
WSH Erfenbach auch Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises Kaiserslautern 
zur kostenlosen Nutzung zur Verfügung

• Im Gegenzug wird Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Kaiserslautern die Möglich
keit gegeben, den WSH des Landkreises in Kindsbach zu nutzen.

• Für die Anlieferungen an den Wertstoffhöfen wird jeweils ein Entgelt von 12, -- 
EUR pro Anlieferung vom jeweils anderen Abfallwirtschaftsbetrieb erhoben.

• Erstattet wird nur die nicht ausgeglichene Zahl der Anlieferungen.
• Im Rahmen der Testphase, vorzugsweise Ende des dritten Quartals, finden ent

sprechende Abstimmungsgespräche zwischen den Abfallwirtschaftsbetrieben 
statt.

• Die Ergebnisse und Erfahrungen hieraus werden den zuständigen Gremien zu 
Kenntnis gegeben, um über die weitere Vorgehensweise zu beraten und zu ent
scheiden.

• Zur Umsetzung des Testbetriebs soll kurzfristig eine eng zwischen der Abfallwirt
schaft des Landkreises und der Stadtbildpflege Kaiserslautern abgestimmte Öf
fentlichkeitsarbeit über die Anlieferungsmodalitäten und Öffnungszeiten der bei
den Wertstoffhöfe auf dem Weg gebracht werden

Beschlussvorschlag:

Der Umwelt- und Abfallwirtschaftsausschuss/ Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag zu be
schließen:
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Der Kreistag beschließt:

a) Der Landkreis und die Stadt Kaiserslautern vereinbaren im Rahmen der interkommu
nalen Zusammenarbeit die befristete gegenseitige Nutzung der beiden kommunalen 
Wertstoffhöfe Kindsbach und KL-Erfenbach durch Bürgerinnen und Bürger aus Stadt- 
und Landkreis im Rahmen einer Testphase.

b) Der Landrat wird ermächtigt eine auf die Dauer von 6 Monaten begrenzte Vereinbarung 
mit der Stadt Kaiserslautern zu schließen, in der die Modalitäten der Testphase gere
gelt werden.

Abstimmungsergebnis: 

-einstimmig-

Der Vorsitzende bedankte sich bei den Anwesenden und schloss die Sitzung.

Kaiserslautern, den 10.05.2023

Schriftführerin

Melanie Bardian

Vorsitzender


